
Gesetzestexte zur Sexualität/Sexualerziehung: 
 

Zu diesem Thema liegen auch entsprechende Leitsätze des Bundesverfas-
sungsgerichts vor, unter anderem diese: 

 

„Die Sexualerziehung in der Schule muß für die verschiedenen 
Wertvorstellungen auf diesem Gebiet offen sein und allgemein Rücksicht 
nehmen auf das natürliche Erziehungsrecht der Eltern und auf deren 
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen, soweit diese für das Gebiet 
der Sexualität von Bedeutung sind. Die Schule muß insbesondere jeden 
Versuch einer Indoktrination der Jugendlichen unterlassen“ (BVerfGE 47, 

46/47, 2. Leitsatz).   
 
 
"Im Verein mit Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG, der den Eltern die Pflege und 
Erziehung ihrer Kinder als natürliches Recht garantiert, umfaßt Art. 4 
Abs. 1 GG auch das Recht zur Kindererziehung in religiöser und 
weltanschaulicher Hinsicht. Es ist Sache der Eltern, ihren Kindern 
diejenigen Überzeugungen in Glaubens- und Weltanschauungsfragen zu 
vermitteln, die sie für richtig halten. Dem entspricht das Recht, sie von 
Glaubensüberzeugungen fernzuhalten, die den Eltern falsch und schädlich 
erscheinen." (BVerfGE 93,1/17). 


